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Teil II – Sonstige Bekanntmachungen

Einladung zur Vollversammlung der Jagdgenossenschaft Altlandsberg, Teiljagdbezirk Wesendahl

Die Vollversammlung  des Teiljagdbezirkes Wesendahl findet am Freitag, den 10. April 2026, um 17 Uhr im Pfarramt der 
ev. Kirche, Berliner Str. 16 in 15345 Altlandsberg statt.

Tagesordnung:

1.	 Begrüßung und Feststellung der ordentlichen Einladung

2. 	 Feststellung der Beschlussfähigkeit und Bestätigung der Tagesordnung

3. 	 Bestätigung der Niederschrift vom 16.05.2025

4. 	 Bericht des Vorsitzenden zum Jagdjahr 2025

5. 	 Bericht der Kassenprüfer

6. 	 Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenführers

7. 	 Vorstellung und Beschluss des Jahreshaushaltsplanes für 2026/27

8. 	 Wahl des Vorstandes

9. 	 Wahl der Kassenprüfer

10. 	Auszahlung der Jagdpacht (nur persönlich oder gegen Vollmacht)

11. 	Sonstiges
       
Die Vertretung von Jagdgenossen, insbesondere bei mehreren Eigentümern pro 	Flurstück, ist nur durch Vorlage einer 
Vollmacht aller Eigentümer möglich.

04.02.2026

Thomas Geiling
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft

		

Bekanntmachung Rohrnetzspülungen Frühjahr 2026 Stadt Altlandsberg

Zur Sicherung der Trinkwasserqualität führt der Wasserverband Strausberg-Erkner regelmäßig Rohrnetzspülungen durch. 
Die Arbeiten erfolgen ausschließlich an Wochentagen. Eine Übersicht der betroffenen Straßen finden Sie in der folgenden 
Tabelle. 
Alle nicht aufgeführten Straßen sind von der regelmäßigen Rohrnetzspülung im Frühjahr nicht betroffen.

Wir empfehlen Ihnen an den Tagen der Rohrnetzspülungen in der Zeit zwischen 07:00 und 15:00 Uhr unkontrollierte 
Wasserentnahmen zu vermeiden, also die Wasch- und Geschirrspülmaschinen nicht anzustellen und alle Wasserhähne 
geschlossen zu halten.

Es kann in den genannten Straßen und näherer Umgebung zeitweilig zu Druckschwankungen und Wassertrübungen 
kommen. Bei einer Trübung des Wassers, welche hygienisch unbedenklich ist, bitten wir Sie das Wasser ablaufen zu 
lassen, bis es wieder klar ist.
Ferner sollten Sie, nach der Rohnetzspülung, die Filter Ihrer Hausanlage prüfen und gegebenenfalls reinigen.

Wohngebiet  
Am Röthsee

13.04. bis 
14.04.2026

Am Röthsee
und angrenzende Straßen

Altlandsberg 15.04. bis 
17.04.2026

Mendelssohnstraße, Falladaweg, Erikastraße, Friedrich-
Ebert-Straße, Rosenweg, Karl-Marx-Straße, Edisonstraße, 
Waldallee, Heidestraße, Hönower Chaussee
und angrenzende Straßen
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Weitere Informationen erhalten Sie an Wochentagen unter:

03341/ 343 152 (07:00 – 15:30 Uhr)
03341/ 343 111 (15:30 – 22:00 Uhr)

Mit freundlichen Grüßen

Ihr WSE
Wasserverband Strausberg-Erkner

Ehrenamtliche Bodenschätzer gesucht

Zur Durchführung der Bodenschätzung werden bei den Finanzämtern Schätzungsausschüsse gebildet. Einem Schät-
zungsausschuss gehören an, ein Amtlicher Landwirtschaftlicher Sachverständiger der Finanzverwaltung (ALS) als Vorsit-
zender und von der Finanzverwaltung zu berufende Ehrenamtliche Bodenschätzer (EBS) mit Kenntnissen auf den Ge-
bieten der Landwirtschaft und der Bodenkunde, als Stimme des landwirtschaftlichen Berufsstandes. Der Einsatz des 
Ehrenamtlichen Bodenschätzers im Schätzungsausschuss soll sicherstellen, dass die Berufsvertretung bei der Durch-
führung der Bodenschätzung in angemessener Weise beteiligt ist. Das Finanzamt Oranienburg sucht für den Einsatz im 
Landkreis Märkisch-Oderland zum nächstmöglichen Zeitpunkt mehrere ehrenamtlich tätige Bodenschätzer.

Aufgabenschwerpunkte:
– 	 Die Bodenschätzung hat den gesetzlichen Auftrag, für die Besteuerung der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen des 

Bundesgebiets einheitliche Bewertungsgrundlagen zu schaffen. Dies erfolgt durch Feststellung der Ertragsfähigkeit 
auf Grund der natürlichen Ertragsbedingungen; das sind Bodenbeschaffenheit, Geländegestaltung, klimatische Ver-
hältnisse und Wasserverhältnisse.

Anforderungsprofil:

– 	 Erforderliche Voraussetzungen sind gute Kenntnisse der Landwirtschaft und Bodenkunde durch eine Ausbildung oder 
Tätigkeit als Landwirt, Meliorationsingenieur, Bodenkundler o. ä. 

– 	 Bereitschaft zu einer Tätigkeit im Außendienst und körperliche Fitness, um sich im Gelände zu bewegen

– 	 Verfügbarkeit nach Absprache im Frühjahr und Herbst an ca. 15 bis 20 Arbeitstagen im Jahr (bis zu zwei Tage in der 
Woche)

– 	 Die Tätigkeit ist auch sehr gut für rüstige Ruheständler geeignet

– 	 Führerschein der Klasse B und PKW

Die Einarbeitung in die Bodenschätzung erfolgt durch den Amtlichen Landwirtschaftlichen Sachverständigen des Finanz-
amtes. 
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Bewertung:
Die EBS erhalten je angefangener Stunde eine steuerfreie Entschädigung.
Zusätzlich wird Tagesgeld und Wegstreckenentschädigung nach dem Bundesreisekostengesetz gezahlt.

Kontakt:
Bei Interesse an der Mitarbeit im Schätzungsausschuss melden Sie sich bitte bei der Vorsitzenden des Schätzungsaus-
schusses, Frau Christina Stähr unter 03341/342455 oder E-Mail: christina.staehr@fa.brandenburg.de

Impressum

Herausgeber / Redaktion: 
Stadt Altlandsberg, Der Bürgermeister,
Berliner Allee 6, 15345 Altlandsberg,
Tel.: (033438) 1 56 0, 
Fax: (033438) 1 56 88, 
e-mail: info@stadt-altlandsberg.de
Erscheinungsweise:  nach Bedarf 

Bezugsmöglichkeit: Stadt Altlandsberg, 
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Bezugsbedingungen: Bei Selbstabholung  
wird das Amtsblatt kostenfrei abgegeben; 
bei postalischem Bezug sind die 
Versandkosten zu erstatten. 
Das Amtsblatt kann auch abonniert werden.  

Das Amtsblatt steht außerdem zum 
kostenlosen Herunterladen und Ausdrucken 
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Satz und Druck: Tastomat GmbH
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Ende des amtlichen Teils

Bodenschätzung auf dem Acker (Fotos: C. Stähr)
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